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1 Darstellung des Vorhabens 

Luftbild Weserbrücke Hann. Münden  

  

 

 

Übersichtkarte Weserbrücke Hann. Münden  
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Weserbrücke Hann. Münden FR Göttingen  

 

 

 

 

Weserbrücke Hann. Münden FR Kassel  
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1.1 Planerische Beschreibung 

Die geplante Baumaßnahme in Hannoversch Münden, im Landkreis Göttingen, umfasst 

den Ersatzneubau des Brückenbauwerkes 5234 im Verlauf der Bundesstraße 3 (B 3) und 

der Bundesstraße 80 (B 80) im Netzknotenabschnitt 30 und Station 159. Die Brücke dient 

als Unterführung der Weser. Der Bund ist Baulastträger für die B 3 und die B 80. 

Die B 3 ist eine überregionale Nord-Süd Verbindung und die zweitlängste Bundesstraße 

Deutschlands. Sie beginnt im Norden bei Buxtehude und führt unter anderem über 

Hannover, Göttingen und Kassel in den Süden und endet in Weil-Otterbach an der 

Bundesgrenze zur Schweiz. Die B 80 führt überregional in West-Ost-Richtung durch vier 

Bundesländer von Bad Karlshafen in Nordhessen, durch Niedersachsen, Thüringen bis 

nach Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt. 

Der Untersuchungsraum beschränkt sich auf das Bauwerk und die Knotenpunkte an den 

Brückenköpfen und ist nicht Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen. 

An den jeweiligen Brückenköpfen befinden sich lichtsignalisierte Knotenpunkte, diese 

sollen zu Kreisverkehren umgestaltet werden. 

Der Ersatzneubau des Bauwerkes hat keinen Einfluss auf die vorhandene 

Straßennetzgestaltung. 

 

1.2 Straßenbauliche Beschreibung  

Die B 3 ist von dem Brückenbauwerk 5234 sowohl in südlicher als auch nördlicher 

Richtung der Straßenkategorie LS ll,  überregionale Straße,  zu zuordnen. Die B 80 ist 

analog zur B 3 vom Brückenbauwerk aus in süd-östlicher als auch in nord-westlicher 

Richtung der Straßenkategorie LS ll, überregionale Straße, zu zuordnen. Der Querschnitt 

der B3 und der B 80 ist der Entwurfsklasse EKL 2 zu zuordnen. Die Brücke befindet sich 

innerorts. Hier ist die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) anzuwenden. 

Somit ist die Brücke in die Kategoriengruppe VS, anbaufreie Hauptverkehrsstraße 

einzuordnen.  
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Weserbrücke Hann. Münden  -Hohlkasten - 

 

Bei dem Überbau des Brückenbauwerkes handelt es sich um einen vierstegigen 

Plattenbalken, der teils als Hohlkasten ausgebildet ist und mit dem Querschnitt des 

Haupttragwerkes identisch ist. Die Querschnittshöhen variieren zwischen 1,60 und 3,80 

m. Auf der nord-östlichen Seite weitet sich der Brückenquerschnitt trompetenförmig auf. 

Auf dem Überbau verlaufen vier Fahrstreifen, die Kappen sind als Gehwege ausgebildet. 

Die Fahrradfahrer werden mittels Radfahrstreifen über die Brücke geleitet. Die Brücke 

misst eine Gesamtlänge von 208,20 m, eine Breite von 18,25 m zwischen den Geländern 

mit einer Gesamtbreite von 18,75 m und einer Brückenfläche von 3800 m². 

Die Längsneigung beträgt zwischen 1,254 und 1,808 % steigend in BW-Richtung von 

Kassel nach Göttingen (WO), bei einer max. Querneigung von 2,0 %.  

Die fünffeldrige Brücke wurde im Jahre 1960 gebaut, hat eine Konstruktionshöhe von 1,67 

m bei einer Durchfahrtshöhe von 4,87 m, gemessen vom höchsten 

Schifffahrtswasserstand bis zum Gefährdungsraum (siehe Unterlage Pkt. 21.2).  Der 

Bauwerkswinkel beträgt 100 gon. Bei einem Ersatzneubau ist der Regelquerschnitt RQ 

11,5B mit Anpassung für die Fußgänger und Radfahrer anzustreben. Die 

Knotenpunktformen an den Brückenköpfen sind überdimensioniert und werden bei der 

weiteren Planung überprüft. 
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1.3 Streckengestaltung 

Diese Voruntersuchung umfasst den Variantenvergleich unterschiedlicher Bauweisen 

und eine Gegenüberstellung möglicher Querschnittsgestaltungen des Brückenüberbaus. 

2 Begründung des Vorhabens 

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und 
Verfahren 

Im Zusammenhang mit der Nachrechnung und Ertüchtigung der Brücken an 

Bundesfernstraßen, wurde das Bauwerk 5234 gemäß der Handlungsanweisung zur 

Überprüfung und Beurteilung von älteren Brückenbauwerken, die mit vergütetem, 

spannungsrisskorrosionsgefährdetem Spannstahl erstellt wurden, nachgerechnet. Mit 

den üblichen Rechenannahmen und den Ansätzen der Richtlinie zur Nachrechnung von 

Straßenbrücken im Bestand, verbleiben wesentliche rechnerische Nachweisdefizite und 

das erforderliche Ziellastniveau kann nicht erreicht werden. Weil eine statische 

Verstärkung  wirtschaftlich und technisch nicht möglich ist und das Bauwerk kein 

ausreichendes Ankündigungsverhalten hinsichtlich „Bruch vor Riss“ hat, ist ein 

Ersatzneubau erforderlich. Der Planungsauftrag wurde dem Geschäftsbereich 

Gandersheim am 03.01.2014 erteilt. 

2.2 Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Aufstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplans mit artenschutzrechtlichem 

Fachbeitrag ist erforderlich. Die Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsstudie wird anhand des Prüfkataloges zur Ermittlung der UVP-

Pflicht von Straßenbauvorhaben geprüft. 

2.3 Besonderer naturschutzrechtlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan) 

Ein besonderer naturschutzrechtlicher Planungsauftrag ist für die Maßnahme nicht 

vorgesehen. 

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens 

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung 

Der Ersatzneubau steht den Zielen des Regionalen Raumordnungsprogrammes des 

Landkreises Göttingen nicht entgegen. 
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2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

Verkehrsbelastung 2030 Weserbrücke B3 / 80 in Hann. Münden: 

Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke (Verkehrszählung 2010): 

DTV2010 = 13.002 Kfz/24h und DTV(SV)2010 = 688 SV/24h 

Maßgebliche Stündliche Verkehrsstärke (Verkehrszählung 2010): 

MSV2010 = 1.435 Kfz/h 

Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke (Prognose 2030): 

DTV2030 = 13.200 Kfz/24h und DTV(SV)2030 = 700 SV/24h 

Maßgebliche stündliche Verkehrsstärke (Prognose 2030): 

Die prognostizierte Verkehrsstärke in der Spitzenstunde ergibt sich überschlägig zu: 

MSV2030 = 10% von DTV2030 = 0,10 * 13.200 = 1.320 Kfz/h 

Da die prognostizierte Verkehrsstärke MSV2030 mit 1.320 Kfz/h geringer ist als die aus 

der Verkehrszählung von 2010 (MSV2010 mit 1.435 Kfz/h), wird der Wert von der 

Verkehrszählung 2010 zu weiteren Bemessung herangezogen. Die Prognose der 

Verkehrsdaten 2030 wurde auf Basis der Verkehrszählung 2010 nach dem 

Verkehrsmodell Niedersachsen ermittelt. Hiernach finden nur sehr geringe 

Veränderungen zwischen der Analyse 2010 und der Prognose 2030 statt. 

Maßgebend ist hier die RASt 06, somit ergibt sich eine Fahrbahnbreite von 6,50 m (netto). 

Der  Bezugsfall der vorhandenen Brücke ist derzeit mit vier Kfz-Fahrstreifen, 

Radfahrstreifen und mit HB-geführten Gehwegen ausgeführt. 

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Die Verkehrssicherheit soll für alle Verkehrsteilnehmer erhöht werden. Im Folgenden sind 

die Unfallsituationen beschrieben und grafisch dargestellt. Anhand der abschließenden 

Auswertungsmatrix werden zukünftige Sicherheitspotentiale aufgezeigt. 

Vorhandene Sicherheitsdefizite im Bereich der Radverkehrsführung werden durch den 

Ersatzneubau beseitigt. 
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2.4.3.1 Unfallsteckkarten- Unfallsituation und Häufigkeit von 2012- 2014 

VU 2012 Weserbrücke B3/B80  

 

VU 2013 Weserbrücke B3/B80  
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VU 2014 Weserbrücke (Stand Mai 2014)  

 

 

2.4.3.2 Vorhandene Unfallsituation 

In den Jahren 2012 bis Mai 2014 wurden im Zuge der B3 und der B80 folgende Unfälle 

registriert. 

 

Unfalltyp vorwiegende 
Ursache/Unfallart

Anzahl Tote Schwerverletzte Leichtverletze 

1 Abbiegeunfall 1
2 Längsverkehr 9 2
3 Fahrunfall 7 2
4 Einbiegen und Kreuzen 1 1

1 Abbiegeunfall 1 1
2 Längsverkehr 7
3 Fahrunfall 3 2
4 Einbiegen und Kreuzen 2 1

2 Längsverkehr 5
4 Einbiegen und Kreuzen 1

37 2 7

2012

2012-2014(Mai) Gesamtsumme

(bis Mai)2014

2013
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2.4.3.3 Prognostizierte Veränderungen 

Durch die Wahl des Querschnittes verändern sich die Breiten der Gehwege, der 

Radfahrstreifen und der Kfz- Fahrstreifen. Alle Verkehrsteilnehmer werden auf separaten 

Fahrbahnen geführt. Durch die Reduzierung der vier Kfz- Fahrstreifen auf zwei Kfz- 

Fahrstreifen ist eine Verringerung des Geschwindigkeitsniveaus zu erwarten, was eine 

höhere Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bedeutet. Durch die Anlage von 

Kreisverkehren verringern sich gegenüber den bestehenden Knotenpunkten, die 

Konfliktpunkte. Somit wird eine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit eintreten. 

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

Auf Grund der vorgesehenen Kreisverkehre ist eine geringe Schadstoff- und 

Schallimmission zu erwarten. Durch die Halbierung der Fahrstreifenanzahl und der 

geplanten Knotenpunktumbauten, wird die versiegelte Fläche deutlich abnehmen und die 

Hochwassersituation entspannen. 

2.6 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses liegen nicht vor. 
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3 Varianten und Variantenvergleich 

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Kartenausschnitt Weserbrücke  

 

Diese Voruntersuchung umfasst den Variantenvergleich unterschiedlicher Bauweisen 

und eine Gegenüberstellung möglicher Querschnittsgestaltungen des Brückenüberbaus 

unter Berücksichtigung der aktuellen Anforderungen an die Verkehrsführung. 

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten der Brückenbaukonstruktion 

3.2.1 Variantenübersicht Brückenbaukonstruktion 

In dem folgenden Variantenvergleich der Brückenkonstruktion ist der Neubau der Brücke 

unter Vollsperrung, der Neubau der Brücke in paralleler Lage , der Neubau der Brücke 

auf Behelfspfeilern stromabwärts mit anschließendem Querverschub auf die 

vorhandenen Pfeiler und der Neubau an Ort und Stelle unter Zuhilfenahme einer 

Behelfsbrücke stromabwärts, dargestellt. Bei allen Varianten ist die Umsetzung der 

Knotenpunkte mit Kreisverkehren geplant. 
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3.2.2 Variante 0 

Variante 0 - ist der Neubau an Ort und Stelle unter Vollsperrung ohne Rücksicht auf den 

vorhandenen Verkehrsfluss. Hierbei werden die vorhandenen Brückenpfeiler 

wiederverwendet. Eine Änderung der Überbau-Konstruktionshöhe von 1,67 m ist nach 

heutigen statischen Kenntnissen zu erwarten. Demnach ergibt sich eine Erhöhung der 

Überbaukonstruktion, was eine Umgestaltung der Widerlager und der Knotenpunkte zur 

Folge hat. Der Trassenverlauf bleibt bei der Variante gleich. Die Knotenpunkte werden zu 

Kreisverkehren umgebaut. Die Brücke hat eine Länge von ca. 210 m und eine 

Querschnittsbreite von ca.19 m. Die Höhenlage der anzuschließenden Bundesstraßen ist 

bei der Gestaltung der Knotenpunkte und dem Neubau der Brücke zu berücksichtigen. 

3.2.3 Variante 1 

Variante 1 - ist der Neubau der Brücke stromab in paralleler Lage unter Aufrechterhaltung 

des Verkehrs auf der vorhandenen Brücke. Der Abbruch der Bestandsbrücke ist nach 

Anbindung der neuen Brücke vorgesehen. Bei der Variante 1 hat die Brücke eine Länge 

von ca. 210 m und eine Querschnittsbreite von ca. 15,20 m (siehe Pkt. 3.4.3 

Querschnittsvariante B). Bei dieser Variante ändert sich die Lage- und Höhentrassierung 

der Knotenpunkte. Die Knotenpunkte werden zu Kreisverkehren umgebaut. 

3.2.4 Variante 2 

Variante 2 - ist der Neubau des Bauwerkes auf Behelfspfeilern stromabwärts der Weser. 

Der Verkehr wird über die Bestandsbrücke geführt. Die Ertüchtigung der vorhandenen 

Pfeiler ist nach dem Abbruch der Bestandsbrücke und der Verkehrsumlegung möglich. 

Anschließend wird die Brücke über Querverschub, unter Vollsperrung, auf die 

ertüchtigten Pfeiler verschoben. Eine Änderung der vorhandenen Überbau-

Konstruktionshöhe von 1,67 m ist nach heutigen statischen Kenntnissen zu erwarten, was 

eine Umgestaltung der Widerlager und der Knotenpunkte zur Folge hat. Der 

Trassenverlauf bleibt bei der Variante gleich. Die Knotenpunkte werden zu 

Kreisverkehren umgebaut. Die Brücke hat eine Länge von ca. 210 m und eine 

Querschnittsbreite von ca.15,20  m (Querschnittsvariante B). Die Höhenlage der 

anzuschließenden Bundesstraßen B 3 und B 80 ist bei der Gestaltung der Knotenpunkte 

und dem Neubau der Brücke zu berücksichtigen. 

3.2.5 Variante 3 

Variante 3 - ist der Neubau der Brücke an Ort und Stelle nach vorheriger Einrichtung einer 

Behelfsbrücke stromabwärts der Weser. Nach der Fertigstellung der Behelfsbrücke 

müssen die Knotenpunkte temporär an die Behelfsbrücke angepasst werden, um den 
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Verkehr aufzunehmen und umzuleiten. Anschließend wird die Brücke mit einer Länge von 

ca. 210 m und einer Querschnittsbreite von ca. 15,20 m neu gebaut (Querschnittsvariante 

B). Hierbei werden die vorhandenen ertüchtigten Brückenpfeiler wiederverwendet. Eine 

Änderung der vorhandenen Überbau-Konstruktionshöhe von 1,67 m ist nach heutigen 

statischen Kenntnissen zu erwarten, was eine Umgestaltung der Widerlager und der 

Knotenpunkte zur Folge hat. Die Knotenpunkte werden zu Kreisverkehren umgebaut. Der 

Trassenverlauf bleibt bei der Variante gleich. Die Höhenlage der anzuschließenden 

Bundesstraßen B 3 und B 80 ist bei der Gestaltung der Knotenpunkte und dem Neubau 

der Brücke zu berücksichtigen. 

3.3 Variantenvergleich Brückenbaukonstruktion 

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen 

Bei der Umsetzung der Varianten 1 bis 3 der geplanten Brückenbaukonstruktion, ist von 

einer Betroffenheit zusätzlicher Flächen auszugehen. Die Variante 0 bleibt an Ort und 

Stelle und bedarf keiner zusätzlichen Flächen oder Klärungen der Eigentumsverhältnisse. 

Die vorhandenen Lichtsignalanlagen müssen in den kommenden Jahren erneuert werden 

und haben ein höheres Unterhaltungs- und Betriebskostenpotential als Kreisverkehre.  In 

allen oben aufgeführten Varianten ist die Umsetzung von Kreisverkehren vorgesehen, da 

sich so auch die Bauwerksbreite durch die  Einsparung von Fahrstreifen reduzieren lässt. 

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung 

In Punkt 2.4.2 sind bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse aufgezeigt. 

Anhand der Verkehrsbelastung aus der Zählung von 2010 wurde eine Verkehrsprognose 

für 2030 erstellt, die zur Wahl des Querschnittes unter Berücksichtigung des Rad- und 

Fußgängerverkehrs herangezogen wird. Die Wahl der Brückenbaukonstruktion wurde mit 

Hilfe einer Bewertungsmatrix ermittelt. Variante 0 ist verkehrlich deutlich ungünstiger als 

die weiteren Varianten, da sich der Zeitraum der Vollsperrung über die gesamte Bauzeit 

erstreckt. 

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 

Bei dem Neubau des Brückenbauwerkes an Ort und Stelle (Variante 0), dem Neubau des 

Bauwerkes auf Behelfspfeilern stromabwärts der Weser, mit anschließendem 

Querverschub der Brücke auf die vorhandenen Pfeiler (Variante 2) und dem Neubau der 

Brücke an Ort und Stelle nach vorheriger Einrichtung einer Behelfsbrücke stromabwärts 

der Weser (Variante 3), verändern sich die Lage- und Höhentrassierung lediglich 

geringfügig. Bei den Variante 1 bis 3 müssen die Knotenpunkte temporär an die Lage der 
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Behelfsbrücke angepasst werden. Anders dagegen, ist der Neubau der Brücke 

stromabwärts in paralleler Lage (Variante 1) zu betrachten. Hier müsste bei der Planung 

die Lage- und Höhentrassierung neu ermittelt werden und Knotenpunkte angepasst 

werden. Bei allen Varianten ist die Umsetzung der Knotenpunkte mit Kreisverkehren 

geplant. Durch die Umsetzung der Kreisverkehre, erhöht sich die Sicherheit zu den 

vorhandenen Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen. „Die hohe Verkehrssicherheit der 

Kreisverkehre liegt zum einen an der geringeren Anzahl der Konfliktpunkte, an denen sich 

die Wege der Verkehrsteilnehmer überschneiden. Zum anderen beruht das hohe 

Sicherheitsniveau bei allen >>modernen<< Kreisverkehren auf der deutlich niedrigeren 

Geschwindigkeit der ehemals vorrangigen Hauptrichtung. Die geringe 

Geschwindigkeitsdifferenz begünstigt zudem die gegenseitige Rücksichtnahme zwischen 

dem Kfz-Verkehr und dem Fußgänger- und Radverkehr.“1 

Die Flächenbilanz bei den Baukonstruktionsvarianten ist in etwa gleich. Bei der Variante 

1, der Neubau der Brücke stromabwärts in paralleler Lage, werden neue Flächen 

benötigt. Gleichzeitig wird in etwa die Fläche nach Abriss der vorhandenen Brücke wieder 

frei. 

3.3.4 Umweltverträglichkeit 

3.3.4.1 Darstellung der Umweltauswirkungen 

Bei der Errichtung der Brückenbaukonstruktion in den Abmessungen der bestehenden 

Brücke und in gleicher Lage, wird kein zusätzlicher Flächenbedarf benötigt (Variante 0). 

Die Umweltbelastungen bleiben etwa gleich. Bei den Varianten 1 – 3 werden Lage und 

Höhe der Brücke, bzw. Behelfsbrücke verändert und somit könnten sich Änderungen auf 

die Größe der entstehenden Immissionen einstellen. Hierzu sind weitere Untersuchungen 

zu den Emissionen im Zuge des Vorentwurfes vorzunehmen.  

3.3.4.2 Vermeidung und Ausgleichbarkeit von Umweltauswirkungen 

Durch die Aufstellung eines landschaftspflegerischen Begleitplans mit 

artenschutzrechtlichem Fachbeitrag können Aussagen zu den vorgesehenen 

Vermeidungsmaßnahmen getroffen werden (siehe Pkt. 2.2). 

                                            
1 ADAC Der Kreisverkehr, Ausgabe Februar 2005 



 
   

          Niedersächsische Landesbehörde 
          für Straßenbau und Verkehr 

        Geschäftsbereich Gandersheim 
 

18 
 

3.3.5 Wirtschaftlichkeit 

3.3.5.1 Investitionskosten 

Die geschätzten Investitionsmehrkosten werden in der nächsten Tabelle dargestellt. 

Hierbei sind die unterschiedlichen Mehrkosten der einzelnen Varianten gegenüber den 

Kosten der Brückenbaukonstruktionen aufgestellt. Die Investitionskosten der 

Brückenbaukonstruktionen sind in 3.5.5.1 dargestellt.  

 

3.3.5.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

siehe Pkt. 3.3.5.1 

3.4 Beschreibung der untersuchten Varianten des Brückenquerschnitts 

3.4.1 Variantenübersicht der Brückenquerschnitte 

Die Eignung bestimmter Führungsformen hängt im Wesentlichen von der Stärke und der 

Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs ab. Bei einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und einer Verkehrsbelastung von 1.435 Kfz/h 

(Verkehrszählung 2010) bzw. 1.320 Kfz/h (Prognose 2030) ergibt sich der 

Belastungsbereich III (Bild 7 ERA). 

Variante 0 (Neubau an Ort und Stelle) EP € (netto)
Neubau der Kreisverkehre 2 x 850.000 € 1.700.000,00  
Gesamtsumme 1.700.000,00  

Variante 1 (Neubau der Brücke stromab in paralleler Lage)
Neubau der Kreisverkehre 2 x 850.000 € 1.700.000,00  
Knotenpunkte temporär umgestalten 100.000,00      
Gesamtsumme 1.800.000,00  

Neubau u. Abbruch der Behelfsbrückenpfeiler 1.500.000,00  
Neubau der Kreisverkehre 2 x 850.000 € 1.700.000,00  
Knotenpunkte temporär umgestalten 100.000,00      
Gesamtsumme 3.300.000,00  

Neubau u. Abbruch der  Behelfsbrückenpfeiler 1.500.000,00  
Neubau einer  Behelfsbrücke inkl. Vorhaltung u. Rückbau 1.215.000,00  
Neubau der Kreisverkehre 2 x 850.000 € 1.700.000,00  
Knotenpunkte temporär umgestalten 100.000,00      
Gesamtsumme 4.515.000,00  

Variante 2 (Neubau des Bauwerkes auf Behelfspfeilern stromabwärts)

Variante 3 (Neubau der Brücke an Ort- und Stelle nach vorheriger 
Einrichtung einer Behelfsbrücke stromabwärts)
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Bild 7 aus ERA 2010  

Dem Belastungsbereich III werden die Führungsformen:  

- Radweg (Variante B, siehe Pkt. 3.4.3)  

- Radfahrstreifen (Variante C, siehe Pkt. 3.4.4)  

- gemeinsamer Geh- und Radweg (Variante D, siehe Pkt. 3.4.5)  

zugeordnet (Tabelle 8 ERA). 

Die Auswahl der Fahrbahnbreite ist wie folgt ermittelt: 

1. Auswahl der Fahrbahnbreite 1- bahnig nach RASt 06  6,50 [m] 

2. Auswahl der Fahrbahnbreite 1- bahnig nach RAL 12  RQ 11,5 B  

3. Auswahl der Fahrbahnbreite 1- bahnig nach HBS 01 bis 18000 [Kfz/d] 

 

In den folgenden vier  Varianten werden Querschnitte mit Radfahrstreifen und  4 Kfz-

Fahrstreifen, Variante A (Bestand),  Radfahrstreifen mit 2 Kfz-Fahrstreifen, Radfahrer auf 

separatem HB-geführtem Radweg mit 2 Kfz- Fahrstreifen und Radfahrer auf 

gemeinsamen Geh- und Radweg mit 2 Kfz- Fahrstreifen gegenübergestellt und in einer 

Matrix bewertet. Es ist nur von geringem Geh- und Radverkehr mit weniger als 100 

Fußgängern und Radfahrern je Spitzenstunde auszugehen (ERA 3.3 und Tab.24 ERA). 

Die Variante A ist nach heutiger und zukünftiger Verkehrsstärke und der Bemessung nach 

HBS überdimensioniert und wird nicht weiter betrachtet.   
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3.4.2  Variante A - Radfahrer auf Radfahrstreifen mit 4 Kfz- Fahrstreifen 

Querschnitt im Bestand (vereinfachte Darstellung) 

 

 

Der Brückenquerschnitt der Variante A besteht aus hochbordgeführten Gehwegen, zwei 

Radfahrstreifen und vier Kfz- Fahrstreifen, wie dargestellt. Die Variante A ist nach heutiger 

und künftiger Verkehrsstärke und der Bemessung nach HBS überdimensioniert. Die 

Breiten der Radfahrstreifen sollten aus heutiger Sicht nach ERA ein Mindestmaß von 1,85 

m betragen und die Kappen der Brücke sollten ein Mindestmaß von 2,05 m nicht 

unterschreiten (Kap 1 Blatt 1 RiZ-Ing). 

Die Variante A wird anhand der oben aufgeführten Gründe nicht weiter betrachtet. 

Kosten: 208,20 m x 18,75 m x 2.800 €/m² = 10.930.500,00 €  
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3.4.3 Variante B - Radfahrer auf Radfahrstreifen mit 2 Kfz- Fahrstreifen  

 
 

Der Brückenquerschnitt der Variante B besteht aus separaten Gehwegen, zwei 

Radfahrstreifen und zwei Kfz- Fahrstreifen, wie dargestellt. Die Variante B ist nach 

heutiger Verkehrsstärke und der Bemessung nach RASt 06 dimensioniert. Die 

Radfahrstreifen sollten aus heutiger Sicht ein Mindestmaß von 1,85 m betragen und die 

Kappen der Brücke sollten ein Mindestmaß von 2,05 m nicht unterschreiten (Kap 1 Blatt 

1 RiZ-Ing). 

Kosten: 208,20 m x 15,20 m x 2.800 €/m² = 8.860.992,00 € 
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3.4.4 Variante C - Radfahrer auf separatem HB-geführten  Radweg 

 
 

Der Brückenquerschnitt der Variante C besteht aus separaten Hochbordgeführten Geh- 

und Radwegen und zwei Kfz- Fahrstreifen, wie dargestellt. 

Regelbreite Radweg bei geringem Radverkehr = 1,60 m (3.4 ERA). 

Gemäß Pkt. 1.2 und Pkt. 3.4.3 kommt die RASt zur Anwendung. Die Fahrbahnbreite 

beträgt gemäß der RAL 2012, RQ 11B, 8,00m. Diese Fahrbahnbreite lässt nach 

Baustellenverordnung eine 1-streifige Verkehrsführung zu. 

Höhe des Geländers für Radwege = 1,30 m (8-4 ZTV-ING) 

Kosten: 208,20 m x 17,20 m x 2.800 €/m² = 10.026.912,00 € 
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3.4.5 Variante D - Radfahrer auf gemeinsamen Geh- und Radweg 

 
 

Der Brückenquerschnitt der Variante D besteht aus gemeinsamen Geh- und Radwegen 

und zwei Kfz- Fahrstreifen, wie dargestellt. 

Regelbreite gemeinsamer Geh- und Radweg bei < 100 Fußgänger und Radfahrer je 

Spitzenstunde = 3,00 m (3.6 ERA und 6.1.6.4 RASt 06) 

Höhe des Geländers für Radwege = 1,30 m (8-4 ZTV-ING). 

Kosten: 208,20 m x 15,90 m x 2.800 €/m² = 9.269.064,00 € 

 

 

 

3.5 Variantenvergleich des Brückenquerschnitts 

3.5.1 Raumstrukturelle Wirkungen 

Die Wahl des Brückenquerschnittes hat nur einen geringen Einfluss auf die 

Flächeninanspruchnahme. Unterschiede auf weiter raumstrukturelle Belange ergeben 

sich nicht. 
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3.5.2 Verkehrliche Beurteilung 

In den Varianten A und B werden Radfahrer auf Radfahrstreifen geführt. Bei diesen 

Varianten sind die Nutzeransprüche der Fußgänger auf der Kappe und der Radfahrer auf 

Radfahrstreifen berücksichtigt. Der Kraftverkehr benutzt separate Kfz- Fahrstreifen. 

Bei der Variante D werden Fußgänger und Radfahrer gemeinsam geführt. Aufgrund des 

unterschiedlichen Geschwindigkeitsniveaus nicht zu empfehlen. In der Variante C werden 

alle Verkehrsteilnehmer auf separaten, für sie vorgesehenen Steifen geführt. Konflikte 

zwischen den unterschiedlichen Nutzern sind nahezu ausgeschlossen. 

3.5.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 

Bei den Varianten A bis C wird durch die Trennung der Verkehrsräume die Sicherheit 

erhöht und gleichzeitig das  Unfallrisiko reduziert. Das Unfallrisiko im Fußgänger- und 

Radfahrermischverkehr ist bei der Variante D erhöht. 

3.5.4 Umweltverträglichkeit 

3.5.4.1 Darstellung der Umweltauswirkungen 

Die Querschnittsgestaltung der Brücke hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die 

Umwelt. Die Umweltverträglichkeit wird allerdings für die Gesamtmaßnahme überprüft 

(siehe Pkt. 3.3.4). Bei der Variante A wird der größte Anteil an versiegelter Fläche, mit 

seinen negativen Erscheinungsformen, erzeugt. 

3.5.4.2 Vermeidung und Ausgleichbarkeit von Umweltauswirkungen 

Siehe Punkt 3.5.4.1 

3.5.5 Wirtschaftlichkeit 
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3.5.5.1 Investitionskosten 

Die Zusammenstellung der Investitionskosten wird ausschließlich durch die Breite des 

Brückenquerschnittes und die Länge der Brücke  beeinflusst. Entsprechend entstehen 

bei der Variante B die geringsten Kosten. 

Übersicht Bauart 
Länge 
[m] 

Breite 
[m] € / m² Kosten[€] 

Variante A 
Radfahrer auf Radfahrstreifen mit 4 
Kfz- Fahrstreifen 208,20 18,75 2800 10.930.500,00 € 

Variante B 
Radfahrer auf Radfahrstreifen mit 2 
Kfz- Fahrstreifen 208,20 15,20 2800 8.860.992,00 € 

Variante C 
Radfahrer auf separatem HB-
geführten  Radweg 208,20 17,20 2800 10.026.912,00 € 

Variante D 
Radfahrer auf gemeinsamen Geh- 
und Radweg 208,20 15,90 2800 9.269.064,00 € 

  

3.5.5.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Querschnitt 

Siehe Punkt 3.5.5.1 
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4 Gewählte Variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantenvergleich Bauweise

Nr. Ziel Gewichtung Bewertungskriterium Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung
1 Verkehrliche Beurteilung 15 Verkehrsfluss 0 -- 2 o 2 o 2 o
2 Projektzeitraum (Alte Brücke, ohne Verkehr) 15 Bauzeit 4 ++ 1 - 1 - 2 o
3 Entwurfs- /Sicherheitstechnische Beurteilung 25 RAA, RAL, ERA, ESAS 1 - 2 o 2 o 2 o
4 Umweltverträglichkeit 10 Eingriffe 2 o 1 - 1 - 1 -
5 Lärmschutz 15 Lärmprognose 2 o 1 - 2 o 2 o
6 Wirtschaftlichkeit 20 Kosten 4 ++ 3 + 2 o 1 -

Gesamtbewertung 100 2,15 1,80 1,75 1,70

Variantenvergleich Querschnitt

Nr. Ziel Gewichtung Bewertungskriterium Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung Wert Bewertung
1 Verkehrliche Beurteilung 20 Verkehrsfluss 2 o 4 ++ 4 ++ 3 +
2 Nutzeranspruch 25 Radfahrer, Fußgänger 1 - 4 ++ 4 ++ 1 -
3 Entwurfs- /Sicherheitstechnische Beurteilung 30 RAL, ERA,EFA, ESAS, HBS 0 -- 3 + 3 + 1 -
4 Wirtschaftlichkeit 25 Kosten 1 - 4 ++ 2 o 3 +

Gesamtbewertung 100 0,90 3,70 3,20 1,90

Radfahrer auf 
gemeinsamen Geh- 

und Radweg

Radfahrer auf 
separatem HB-

geführten Radweg

Radfahrer auf 
Radfahrstreifen

 Neubau der Brücke auf 
Behelfspfeilern

Variante 0 Variante 1 Variante 2
Neubau der Brücke Neubau der Brücke 

stromab in paralleler Lage 

Variante A (0)
Radfahrer auf 

Radfahrstreifen

Variante 3
Neubau der Brücke an 
Ort- und Stelle mit Bau 

einer Behelfsbrücke

Variante B Variante C Variante D

Bewertungsskala

0 --
1 -
2 o
3 +
4 ++
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In der Voruntersuchung sind vier Brückenbauvarianten betrachtet worden. Die Variante 
0 ist der Neubau der Brücke an Ort und Stelle. Hierbei ist eine Vollsperrung des Verkehrs 

durchzuführen, welches die Variante in der Priorität im unteren Bereich ansiedelt. Aus 

Sicht der Verkehrsbehörden und der betreffenden Stadt Hann. Münden,  wird hoher Wert 

auf den Erhalt des Verkehrsflusses gelegt.  

Bei der Variante 1 wurde ein Neubau der Brücke stromabwärts in paralleler Lage 

vorgesehen. Es werden die jeweiligen Knotenpunkte neu ausgebildet und in der neuen 

Lage angebunden. Nach heutigen Bemessungskriterien kann die Fahrbahnbreite von vier 

auf zwei Kfz- Fahrstreifen reduziert werden. Durch die Reduzierung der Fahrbahnen 

erhöht sich gleichzeitig die Sicherheit, da hier das Geschwindigkeitsniveau etwas sinkt 

und keine Fahrstreifenwechsel mehr stattfinden. Durch das Reduzieren der Kfz- 

Fahrstreifen erhöht sich die Wirtschaftlichkeit  der Variante. Nach dem Neubau der Brücke 

mit anschließender Anbindung an die Knotenpunkte kann die alte Brücke abgerissen 

werden. Bis zur Fertigstellung der neuen Brücke kann der Verkehr weiterhin auf der alten 

Weserbrücke laufen und nach Fertigstellung des neuen Brückenbauwerkes  umgeleitet 

werden. 

In der Variante 2 ist der Neubau des Bauwerkes  stromabwärts auf Behelfspfeilern 

durchdacht worden. Nach heutigen Bemessungskriterien kann die Fahrbahnbreite von 

vier auf zwei Kfz- Fahrstreifen reduziert werden. Durch die Reduzierung der Fahrbahnen 

erhöht sich gleichzeitig die Sicherheit, da hier das Geschwindigkeitsniveau etwas sinkt 

und keine Fahrstreifenwechsel mehr stattfinden. Nach Fertigstellung der Brücke kann der 

Verkehr von der vorhandenen Brücke auf die neue Brücke umgeleitet werden. Danach 

wird die vorhandene Brücke abgebrochen und nach Ertüchtigung der vorhandenen Pfeiler 

auf diese geschoben. Bei dieser Variante könnte der Verkehr, bis auf eine kurzzeitige 

Vollsperrung für den Querverschub auf die vorh. Pfeiler, aufrechterhalten werden.  

Bei der Variante 3 wurden Überlegungen angestellt, eine Behelfsbrücke stromabwärts 

zu bauen, um nach Fertigstellung den Verkehr auf die Behelfsbrücke zu führen. 

Anschließend wird die Bestandsbrücke abgerissen und an Ort und Stelle neu gebaut. 

Auch hier würden die Knotenpunkte ihre Lage behalten und zu Kreisverkehren um 

geplant.  

In der Voruntersuchung sind vier Querschnittsvarianten betrachtet wurden. 

Den Querschnittsvarianten A und C, mit separater Fußgänger und Radfahrerführung, 

sind aus verkehrlicher Sicht Vorrang vor den Fußgänger- und Radfahrermischverkehr der 

Querschnittsvariante D zu geben. Aus wirtschaftlicher Sicht ist der 

Querschnittsvariante B Vorrang einzuräumen.  
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Nach den u. s. zusammengefassten Investitionskosten und der v. g. Wertungsmatrix, sind 

die Brückenkonstruktionsvariante 1 und die Querschnittsvariante B zu wählen. Obwohl 

hier die Variante 0 in Kombination mit der Querschnittsvariante B die niedrigsten 

Investitionskosten aufweist, sollte diese Variantenkombination nicht zur Anwendung 

kommen, weil hier unter Vollsperrung gebaut werden müsste und der Verkehrsfluss 

dauerhaft aufrecht erhalten werden soll. Der Vorteil des sicheren Verkehrsflusses 

während der etwa 2- 3 jährigen Bauzeit, wiegt den insgesamt geringen finanziellen 

Nachteil von ca. 100.000 € gegenüber der Variantenkombination Variante 0 und  

Querschnittsvariante B auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
aufgestellt: 
 
im Auftrag:  
 
 
Bad Gandersheim, den …………………. 

überprüft: 
 
 
 
 
Hannover, den …………………. 

 
 
 
 
 
 

 

Variante 0 Variante 1 Variante 2 Variante 3
Querschnitt Kosten in  € 1.700.000,00  1.800.000,00  3.300.000,00  4.515.000,00  
Variante A 10.930.500,00 12.630.500,00 12.730.500,00 14.230.500,00 15.445.500,00 
Variante B 8.860.992,00 10.560.992,00 10.660.992,00 12.160.992,00 13.375.992,00 
Variante C 10.026.912,00 11.726.912,00 11.826.912,00 13.326.912,00 14.541.912,00 
Variante D 9.269.064,00 10.969.064,00 11.069.064,00 12.569.064,00 13.784.064,00 

Investitionstabelle
Bauweise
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Teil B – Planteil 

2 Übersichtskarte 1: 25000 

3 Übersichtslageplan 1: 5000 

4 Übersichtshöhenplan (liegt noch nicht vor) 

5 Lageplan (liegt noch nicht vor) 

6 Höhenplan (liegt noch nicht vor) 

13 Kostenermittlung (siehe Pkt. 3 im Erläuterungsbericht) 
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Teil C – Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen 

19 Umweltfachliche Untersuchungen  

19.1 Prüfkatalog UVP-Pflicht 
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20 Geotechnische Untersuchungen 

20.1 Kampfmittelbeseitigung 

20.1.1 Ergebnis der Luftauswertung 
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20.1.2 Kampfmittelräumkataster 

 

 



 
   

          Niedersächsische Landesbehörde 
          für Straßenbau und Verkehr 

        Geschäftsbereich Gandersheim 
 

42 
 

21  Sonstige Gutachten 

21.1 Wasser- und Schifffahrtsamt 
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21.2 Ermittlung des Gefährdungsraumes 

 

  



 
   

          Niedersächsische Landesbehörde 
          für Straßenbau und Verkehr 

        Geschäftsbereich Gandersheim 
 

47 
 

Teil D – Nachweise 

22 Verkehrsqualität (liegen noch nicht vor) 

23 Verkehrssicherheit 

23.1 Formblätter zur Prüfung der Realisierbarkeit und den Vergleich der 
Führungsformen nach der Empfehlung der Radverkehrsanlagen ERA 2010 
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24 Wirtschaftlichkeit (liegen noch nicht vor) 


